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50 Jahre BUndner Schulblatt

..., dass es besser werde!

(bs.) Schon im ersten Jahrgang des «Bindner Schulblattes» orientierte der
Vorstand des BLV die Mitglieder tUber Lohnfragen. Ein Auszug aus den «Mittei-
lungen des Vorstandes» in der Nummer sechs des ersten Jahrgangs soll
aufzeigen, um welche Betrdge damals gekampft werden musste:

Die Frage der Ausrichtung ven Teuerungszulagen durch den Kanton
hat zu verschiedenen Gerlichten und falschen Vermutungen Anlass
gegeben. Das veranlasst uns, hier noch folgende Feststellungen zu
machen, resp. zu wiederholen. (Siehe Jahresbericht 1941 und Schulblatt
Nr. 1 und 2). Der Vorstand hat seit Februar 1941 diese Frage wiederholt
mit dem Herrn Erzichungs- und mit dem Herrn I'inanzchef besprochen.
Der Versicherungskasse zulicbe wurde jedoch die kantonale Teuerungs-
zulage fur das Jahr 19471 in aller Ruhe ad acta gelegt; denn eine moglichst
solide Sanierung der Versicherungskasse mit Hilfe des Kantons schien
uns doch wichtiger zu scin als eine kleine Teuerungszulage, die zudem
cine spatere, gunstigere Losung dieser Frage schr erschwert hitte. Das
bedeutete aber keinesfalls, dass auch die Gemeinden «stillesitzen» sollten!
Sowohl das Erzichungsdepartement wie auch der Vorstand des BLV
haben Schul- und Gemeinderite wiederholt aufgefordert, auch die Loh-
ne der Lehrer, wie der ibrigen Gemeindeangestellten, den Lebenskosten
anzupassen. Zur Ehre sehr vicler Gemeinden sei hier gesagt, dass dies
auch geschehen ist.

Auf das Kapitel Wahlen, Wegwahlen, unkorrekte Behandlung von
Stellvertretern und dergleichenmehr treten wir dieses Jahr nicht niher
ein. Viel Unerfreuliches geht ganz gewiss zu Lasten der ungewohnlichen
Zeiten, in denen wir leben, doch nicht alles! Zum Gliuck ersteht hinter
jeder neuen Enttiuschung die alte Hoffnung  eben, dass es besser
werde

In der Nummer zwei des flinften Jahrgangs vertffentlichte Alt-Lehrer Lorenz
Zinsli, Valendas, einen Artikel zu den Gehaltern der Blindner Lehrer seit 1863
bis 1945. Als Ehrentag in der bundnerischen Schulgeschichte erschien ihm der
3. Oktober 1920, als das Lehrerbesoldungsgesetz vom Bundnervolk angenom-
men wurde. Es bestimmte einen Minimallohn flr Primarlehrer von 2400
Franken im Jahr. Da fragt man sich schon, ob eine Lehrerfamilie damals
Uberhaupt ohne Nebenbeschaftigung existieren konnte. Wenn wir die Diskus-
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sionen unserer Tage horen, bei denen es auch und immer noch ums liebe Geld
geht, schadet auch dieser Blick zurlick in die Vergangenheit sicher nicht. Der
Artikel von Lorenz Zinsli ist gekurzt wiedergegeben:

Die Gehilter der Bundner Lehrer
seit 1863 bis heute

Finleitend wollen wir nicht unterlassen, wortlich anzufithren, was
Herr Seminardirektor Conrad sel. in seiner Jubiliumsbetrachtung sagt,
namlich:

«Der Lehrer lebt nicht nur vom Studieren und Priparieren, vom
Instruieren und Korrigieren. Er bedarf auch des taglichen Brotes. Wird
ihm dieses zu kirglich zugemessen, so leiden darunter nicht nur er und

scinc Angehorigen, es leidet gleichzeitig seine unterrichtliche und
crzicherische Titigkeit und damit die ihm anvertraute Jugend. Jugend
von heute ist aber Gemeinde und Staat von morgen. Gemeinden und Staat
wahren darum mit den Interessen des heranwachsenden Geschlechtes
zugleich ihre eigenen Interessen, wenn sie den Lehrern Besoldungen
zubilligen, die in Einklang stehen mit den Kosten der Lebenshaltung fir
sic und ihre Familien.» (Jubiliumsbetrachtung, s1. Jahresbericht des
BLY, 19%3.)

Und der Unterzeichnete, damals Kassier im Vorstand des BLLV und
Referent in der Kirche von Thusis, sagte laut gedrucktem Referat im
Jahresbericht von 1919 auch wortlich:

«Ein vergrimter Lehrer, der mit Not und Sorge und Kummer zu
kimpfen hat, taugt nichts. Er ist eine Qual fiir sich selbst und noch die
unendlich groBere fiir seine Schiiler. In der Schule darf nicht MiBmut die
erste Violine spielen, dort mul} Sonnenschein sein, heller, erwirmender
Sonnenschein. Kein Mittel darf unversucht bleiben, denselben herbeizu-
fihren, und ez solches Mittel ist die finanzielle Besserstellung der Leh-
rero»

AnschlicBend an diese Zitate wollen wir nun versuchen, die zahlrei-
chen Gehaltsbewegungen der biindnerischen Lehrerschaft kurz zusam-
menzufassen. Der Raum im Schulblatt erlaubt keine weitausholenden
Betrachtungen.

Das Besoldungsminimum der Gemeinde wurde im Jahr 1863 bei 22
Schulwochen cingefihrt und auf Fr. 220.— fixiert. 1864 bewilligte der
GroBe Rat einen Kredit fir Besoldungszulagen aus der Staatskasse, im
ganzen Fr. 8coo.—, die der Erziehungsrat nach Gutfinden verteilen

konnte.
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Das Jahr 1873 brachte eine Erhéhung des Gemeindeminimums auf
'r. 340.  betl 24 Schulwochen — und eine kantonale Zulage fir jeden
Lehrer von Fr. 160, jihrlich fir die ersten acht Dienstjahre und von
Fr. 200. flr die folgenden. Nach dieser Verordnung hat der Unter-
scichnete angefangen, den Lehrerberuf in der ersten Stadt am Rhein
auszuiben mit Fr. g450.— Gemeindegehalt und Fr. 160. — kantonaler
Zulage und dazu zwel Monate Sommerschule gehalten fir Fr. 8o.— per
Monat. HEs war damals eine der bestbesoldeten Lehrerstellen im Ober-
land.

Im Jahre 1899 hat dann der Lehrerverein anlidSlich einer kantonalen
Lehrerkonferenz in Reichenau die Sache selbst in die Hand genommen.
Auf Antrag des damaligen Safier Lehrers und spitern Stadtschullehrers
in Chur, Wieland Buchli, wurde beschlossen, das Gemeindeminimum
von I'r. 400.— und Gehaltszulagen von 250 bis 300 Franken zu postulie-
ren. Dieser Beschlul3 wurde jedoch, namentlich im Pritigau, im Oberen-
gadin und im Minstertal als viel zu bescheiden, heftig angefochten. Es
bliecb dem Vorstand nichts anderes ubrig, als im Frihling 1900 eine
auBerordentliche Kantonalkonferenz nach Thusis einzuberufen zur er-
neuten Behandlung der Gehaltsfrage. Wieland Buchli hatte den Auftrag,
die Reichenauer Beschlisse zu verteidigen. Die Oberengadiner mar-
schierten mit threm dulierst redegewandten Korreferenten Lehrer Bala-
ster sel.,, St. Moritz, auf. Die Versammlung verlief recht stiirmisch.
Endlich einigte man sich auf folgende Forderung: Gehaltsminimum
Franken 8oo. , das zu gleichen Teilen auf Gemeinde und Kanton zu
verteilen sei mit der Einschrinkung, dal3 die Gehaltszulage fir die ersten
fint Dienstjahre Fr. 300.—, fur die folgenden finf Dienstjahre
Fr. 350.— und erst vom 10. Jahr an Fr. 400.— betragen soll. Wenn man
diesen BeschlulBl von Reichenau mit demjenigen in Thusis vergleicht und
die damalige Aufregung in Lechrerkreisen miterlebt hat, méchte man
heute sagen: der Berg hat eine Maus geboren.

Am 16. Mai 1908 tagte die Delegierten-Versammlung im Graben-
schulhaus in Chur, um erneut Stellung zur Gehaltsfrage zu beziehen.
Reallehrer M. Thony aus Schiers referierte und postulierte ein monatli-
ches Gehalt von Fr., 200.— in dem Sinne, daf3 die Gemeinde unter

Einbezichung der Fr. 100.— Bundessubvention daran Fr. 120.— und
der Kanton Fr. 8o.— leisten. Alterszulagen fir die ersten funf Jahre
Fr. so.—, nach zehn Jahren Fr. 100.—. Kleiner und Grofier Rat modifi-

zierten als Gesetzesvorschlag: Besoldungsminimum Fr. 1100.—, Lei-
stung der Gemeinde inklusive Bundessubvention Fr. 6oo.—, des Kan-
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tons Fr. soo.—— mit oben erwahnten Alterszulagen. Das Gesetz wurde
am 31. Oktober 1909 vom Volk angenommen.

Auf den 31. Mirz 1917 wurde eine aullerordentliche Delegierten-
Versammlung nach Reichenau cingeladen aut Anregung der Konferenz
Davos-Klosters. Wieder stand die Regelung der Besoldungen auf der
Traktandenliste. Antrag an die Behorden: Gehaltsminimum Fr. 1400.—,
davon Fr. 8co.— zu Lasten der Gemeinde und Fr. 6co.— des Kantons.
Uberdies sollte der Kanton Alterszulagen gewihren, und zwar: Fr. so.
vom 6. 10. Dienstjahr, Franken 100. vom 11.—1j. Jahr, Fr. 150—
vom 16. 20. Jahr und Fr. 200.-— vom z21. Dienstjahr an. Die Behorden
strichen die beiden letzten Zulagen. So konnte der Lehrer vom 11.
Dienstjahr an nicht Gber Fr. 1500.— hinauskommen. Der Souverin
nahm die Vorlage an.

Der 3. Oktober 1920 ist zu einem Ehrentag geworden in der biindne-
rischen Schulgeschichte. Der Raum gestattet nicht, dieses Gesetz, das
noch heuzte zu Recht besteht, zu kommentieren, aber es ist im 38.
Jahresbericht auf Scite 159 zu lesen. Nur wenige ausschlaggebende
Artikel sollen hier angefihrt werden: Die Abgabe der Bundessubven-
tion an dic Gemeinden ist ausgemerzt. Diese steht zur Verfiigung des
Kantons. Das Minimalgehalt 1st Fr. 2400. wovon die Gemeinde
Fr. 1300.— zu leisten hat und der Kanton Fr. 1100.-—. Die kantonale
Gehaltszulage steigt mit dem 3., 5., 7. und 9. Dienstjahr um je Fr. 100.—,
so daB der Lehrer mit 9 und mehr Dienstjahren ein Gehalt von
Fr. 2800. — hat fiir 26 Schulwochen. Fur lingere Schuldauer hat der
Primarlchrer Anspruch auf je Fr. 100. ~ per Woche von seiten der
Gemeinde. Dieser letztere Passus zeitigte, so gut er gemeint war, da und
dort nachteilige Folgen, indem einzelne Gemeinden die Schulzeit kiirz-
ten und auf 26 Wochen zuriickgingen. Das Minimalgehalt fiir Sekundar-
lehrer betrigt bei 30 Schulwochen von seiten der Gemeinde Fr. 2300,
fir jede weitere Schulwoche Fr. 150, mehr. Die kantonalen Zulagen
sind gleich wic bei den Primarlehrern. Man wollte hier nicht einen
Unterschied machen. Der Sekundarlehrer bezieht also fiir 30 Wochen
vom 9. Dienstjahr an Fr. 3800. . Die Arbeitslehrerinnen haben cine
namhafte Aufbesserung der Stundenlohne erhalten mit Alterszulagen —
alles zu Lasten der Gemeinden.

Nun erubrigt es sich noch, von der Volksabstimmung vom 21.
Februar 1943 betreffend die Teuerungszulagen an die Lehrer einige
Worte zu sagen. Hs wurde gesetzlich verankert, dall diec Lehrer pro
Schulkurs 1942/43 und eventuell bis auf weiteres Fr. 60o.—— Teuerungs-
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zulage bekommen sollen, und zwar je Fr. 300, vom Kanton und von
der Gemeinde. Im Jahre 1944 vertigte der GroB3e Rat mit Vollmacht
durch die Voksabstimmung, dafi diese Zulage mit Riicksicht aut die
angestiegene Teuerung auf je Fr. 350.— anzusetzen sei. Diese Bestim-
mung hatte pro 1944/45 Gultigkeit und ist zur Stunde noch in Kraft. Das
Minimalgchalt ist mit Inbegrift dieser Zulage heute tiir den Primarlehrer

tir 26 Wochen von der Gemeinde Fr. 1300. + Fr. 350. =
Ft. 1650.— und vom Kanton Fr. 1100.— 4 Fr. 350.— = Fr. 1450.—,
total Fr. 3100, . Der Primarlechrer mit neun und mehr Dienstjahren hat

demnach ein Gehalt von Fr. 3500. . Der Sckundarlehrer steigt im
Gehalt ebenfalls um die Fr. 700.— Teuerungszulage.

Behorden und Volk haben durch diese Beschliisse und durch das
verdankenswerte Entgegenkommen bereits dokumentiert, dal3 dem
l.ehrer bei dieser verteuerten Lebenshaltung mehr Gehalt gehort. Die
bevorstehenden Auscinandersetzungen sollten deshalb unseres Erach-
tens nicht untberwindlich sein.

Loreng Zinsli, Alt-Lehrer.

Valendas, im Dezember 1945.

SANITAR
HEIZUNG
LUFTUNG

spezialisiert auf Schulhaus-
und Hallenbad-Bauten

Chur Arosa
Flims Lenzerheide

Dipl. Ing. E. WILLI AG

Ubernehme zu glnstigen Konditionen Fitschi Transporte +

AI . Recycling AG
tpapler 7247 Saas i. Pr.

(Hefte, Bucher, Zeitungen, Prospekte) Telefon 081 54 12 48

(kein Karton) Wechselmulden-Service

20




	50 Jahre Bündner Schulblatt : ..., dass es besser werde!

